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7 Steuerliche Abzugsbeschränkungen 

Kap. 7 besteht aus fünf Teilen: 

 Derzeitige steuerliche Abzugsbeschränkungen ► Kap. 7.1 

 Reformvorschlag II: 
Steuerliche Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland  ► Kap. 7.2 

 Wer gewinnt und wer verliert?  ► Kap. 7.3 

 Reformvorschlag III: 
Abzugsbeschränkung durch Gewerbesteuerfreistellung sowohl der gezahlten 
wie auch der erhaltenen Zinsen und Lizenzgebühren. ► Kap. 7.4 

Wer gewinnt und wer verliert?  ► Kap. 7.5 

 

7.1 Derzeitige steuerliche Abzugsbeschränkungen 

Eine steuerliche Abzugsbeschränkung liegt vor, wenn nur ein Teil der Kosten von der steuerli-
chen Bemessungsgrundlage abgezogen werden darf. Dadurch steigt das zu versteuernde Ein-
kommen und damit die zu zahlenden Steuern. Steuerliche Abzugsbeschränkungen können in 
drei Klassen eingeteilt werden: 

 Steuerliche Abzugsbeschränkungen für gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren. 

 Steuerliche Abzugsbeschränkungen für die Summe aus gezahlten minus erhaltenen Zinsen 
bzw. Lizenzgebühren. Dadurch werden Abzugsbeschränkungen gemildert, weil dann nur der-
jenige Teil der gezahlten Zinsen bzw. Lizenzgebühren, der die erhaltenen Zinsen bzw. Lizenz-
gebühren übersteigt, einer Abzugsbeschränkung unterliegt. 

 Steuerliche Abzugsbeschränkungen für gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren, im Gegenzug 
Steuerfreistellung der erhaltenen Zinsen und Lizenzgebühren. 



156 TEIL III : Rein national umsetzbare Maßnahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

7.1.1 Steuerliche Abzugsbeschränkungen sind 
im internationalen Bereich üblich 

Tab. 7.1 zeigt geltende Beschränkungen für die steuerliche Abzugsfähigkeit von gezahlten Zin-
sen in der EU und in Vergleichsländern für das Jahr 2014. 

Tab. 7.1 : Steuerliche Beschränkung des Zinsabzugs in der EU und in Vergleichsländern, 
2014 

 (1) Keine Beschränkungen Estland, Malta, Slowakische Republik, UK, Zypern

 (2) Beschränkung gemäß

 (2.1)
Schulden-Eigenkapital-
Verhältnis

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Japan, 

Kanada, Kroatien, Litauen, Lettland, Luxemburga), Polen, Rumänien, 
Schweiz, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA

 (2.2) Schulden-Vermögen-Verhältnis Dänemark, Österreich, Schweiz

 (2.3)
Earnings before Interest and 
Taxes (EBIT bzw. EBITDA)

Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Italien, Norwegen, Portugal, USA

 (3) Beschränkung gemäß

 (3.1)
Zahlung an verbundene 
Unternehmen

Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Japan, 
Kanada, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen, 
Slowakische Republik, Slowenien,  Schweiz, Tschechische 
Republik, Türkei, UK, USA

 (3.2)
Zahlung für durch verbundene 
Unternehmen garantierte Kredite

Dänemark, Finnland, Frankreich, Japan, Luxemburg, Norwegen, 
Tschechische Republik, Slowakische Republik, USA

 (3.3) alle Zinszahlungen Belgienb), Bulgarien, Deutschland, Italien, Lettland, Österreich, 
Portugal, Rumänien, Spanien, Ungarn

 (4) Konsequenz der Beschränkung

 (4.1) kein steuerlicher Abzug

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland,  Italien, Japan, Kroatien, Litauen, Lettland, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik, 
Slowenien,  Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, USA

 (4.2) verdeckte Gewinnausschüttung Kanada, Luxemburg, Schweiz, Tschechische Republikc), Türkei

 (5) Sonstige Beschränkungen Irland, Niederlande, Österreich, Schweden

 a) Nur, falls Kredite für Finanzholding-Aktivitäten genutzt werden.
 b) Falls Zinsen beim Empfänger steuerfrei oder steuerbegünstigt sind.
 c) Nur überhöhte Zinsen an verbundene Unternehmen in Nicht-EU-Ländern.

 

Quelle: Basierend auf [Finke/Fuest/Nusser/Spengel 2014, Fig. 1], Neustrukturierung und Übersetzung 
durch Jarass/Obermair. 
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Bereits in den vergangenen beiden Jahrzehnten haben viele Länder Maßnahmen ergriffen, um 
ihre Besteuerungsrechte auch für den Teil der im Unternehmen erwirtschafteten Kapitalentgelte 
zu sichern, den das Unternehmen als Zinsen und Lizenzgebühren auszahlt.373 

Zum einen prüfen fast alle Länder, ob Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen markt-
angemessen sind.374 Zinssätze und Lizenzgebühren werden nur insoweit steuerlich zum Abzug 
zugelassen, wie sie aus Verhandlungen zwischen unverbundenen Unternehmen resultieren wür-
den. Allerdings ist die Bestimmung von marktangemessenen Lizenzgebühren oft schwierig, weil 
keine vergleichbaren Vereinbarungen zwischen unverbundenen Unternehmen existieren, und 
auch bei Zinssätzen ist bei unterschiedlichen Kredithöhen und Kreditrisiken ein weiter Ermes-
sensspielraum gegeben.375 

Zusätzlich zur Marktangemessenheit der Zahlungen hat eine wachsende Zahl von Ländern 
Beschränkungen für die steuerliche Abzugsfähigkeit von gezahlten Zinsen eingeführt, siehe Tab. 
7.1: 

 Die in Z. (1) gezeigten Länder haben zwar keine spezifischen Beschränkungen. Diese Länder 
limitieren aber, wie auch viele andere der in Tab. 7.1 aufgeführten Länder, den unangemes-
senen Zinsabzug von der steuerlichen Bemessungsgrundlage durch allgemeine Missbrauchs-
regeln.  

 Die in Z. (2) gezeigten generellen steuerlichen Abzugsbeschränkungen treffen nicht nur Fälle 
von aggressiver Steuerplanung und Steuervermeidung, sondern auch andere Fälle. Deshalb 
gibt es häufig Ausnahmen, wie z.B. bei der deutschen Zinsschranke laut Z. (2.3), die allerdings 
die Anwendbarkeit der Regeln enorm erschweren und zudem gerade für international tätige 
Unternehmen neue Möglichkeiten der Steuervermeidung eröffnen.  

7.1.2 Abzugsbeschränkungen sind auch in Deutschland üblich 

Tab. 7.2 zeigt in einer Übersicht die derzeit in Deutschland existierenden Abzugsbeschränkun-
gen sowie die später näher erläuterten Reformvorschläge II und III. 

(1) Generelle Abzugsbeschränkungen bei der Gewerbesteuer 

Nach geltender Rechtslage gibt es in Deutschland Abzugsbeschränkungen376 bei der Gewerbe-
steuer, insbesondere für gezahlte Zinsen, Mieten, Leasingraten und Lizenzgebühren: 

 1/4 der gezahlten Zinsen,  

 1/8 der gezahlten Mieten für unbewegliche Wirtschaftsgüter, z.B. Immobilien, 

 1/20 der gezahlten Mieten für bewegliche Wirtschaftsgüter, z.B. Leasingraten für Autos, 

 1/16 der gezahlten Lizenzgebühren. 

Gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren, die insgesamt 100.000 € pro Jahr übersteigen, können 
entsprechend der genannten Anteile nicht von der steuerlichen Bemessungrundlage der Gewer-
besteuer abgezogen werden, was zu einer entsprechenden Erhöhung der zu zahlenden Gewer-
besteuer führt. Abzugsbeschränkungen sind also bei der Gewerbesteuer systemimmanent. 
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Erhaltene Zinsen und Lizenzgebühren müssen hingegen bei der Gewerbesteuer voll versteu-
ert werden, wodurch eine systematische Doppelbesteuerung resultiert (Kaskadeneffekt), sofern 
Zahler und Empfänger der Gewerbesteuer unterliegen. 

Tab. 7.2 : Übersicht zu den deutschen Abzugsbeschränkungen 
und den Refomvorschlägen II und III 

(1) Zinsen (2) Lizenzgebühren

 (1) Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren

Gewerbesteuer → Kap. 7.1.2
1/4 nicht abzugsfähig, Freibetrag 0,1 Mio. €

Gewerbesteuer → Kap. 7.1.2
1/16 nicht abzugsfähig, Freibetrag 0,1 Mio. €

US-Steuerreform 2017 → Kap. 2.2.2

 (2)

Zinsschranke → Kap. 7.1.2(2)
erhebliche Ausnahmen, Freibetrag 3 Mio. €, 
nicht ausgeglichene gezahlte Zinsen sind 
vortragsfähig 

Lizenzschranke → Kap. 7.1.2(3)
kein Freibetrag, gilt nur für nahestehende 
Unternehmen und nur bei Zahlung in ein 
Niedrigsteuerland

Reformvorschlag II → Kap. 7.2.1
gilt für alle Unternehmen, aber nur bei Zahlung in 
ein Niedrigsteuerland

Reformvorschlag II → Kap. 7.2.1
gilt für alle Unternehmen, aber nur bei Zahlung in 
ein Niedrigsteuerland

 (3)

Reformvorschlag III → Kap. 7.4.1
gilt nur für Gewerbesteuer

Reformvorschlag III → Kap. 7.4.1
gilt nur für Gewerbesteuer

Abzugsbeschränkung für den Saldo aus gezahlten minus erhaltenen
Zinsen bzw. Lizenzgebühren

Abzugsbeschränkung von gezahlten und Steuerfreistellung von erhaltenen
Zinsen und Lizenzgebühren bei der Gewerbesteuer

 

(2) Zinsschranke 

Zinsaufwendungen eines Betriebes sind durch die so genannte Zinsschranke nur bis zur "Höhe 
des Zinsertrages" im gleichen Jahr als Betriebsausgaben abziehbar, "darüber hinaus nur bis zur 
Höhe des verrechenbaren EBITDA"377. EBITDA ist der Gewinn vor Steuern plus gezahlte Zinsen 
plus Abschreibungen auf Sachanlagen plus Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände. EBITDA ist eine Kenngröße für den operativer Gewinn, also der operativen Leistungsfä-
higkeit des Unternehmens ohne Berücksichtigung des Verbrauchs an materiellen und immateri-
ellen Produktionsmitteln. 

Auch bei der Gewerbesteuer gilt die Zinsschranke, deren rechtliche Zulässigkeit zwar nicht für 
die Gewerbesteuer, aber für die Körperschaftsteuer laut Bundesfinanzhof strittig ist378. 
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(3) Lizenzschranke 

Falls in einem Land ermäßigte Steuersätze für erhaltene Lizenzgebühren gewährt werden, 
spricht man von Lizenzboxen. Tab. 7.3 zeigt, dass in Europa im Jahre 2014 bereits zwölf Staaten 
Lizenzboxen eingerichtet haben, darunter zehn EU-Länder sowie Liechtenstein und die Schweiz 
(Kanton Nidwalden). Malta und Zypern verlangen für Lizenzeinnahmen überhaupt keine Steuern, 
Liechtenstein 2,5%, die Niederlande 5%, Luxemburg 5,7% und Belgien 6,8%. Die regulären Un-
ternehmensteuersätze hingegen sind in diesen Ländern viel höher. Im Gegensatz dazu müssen 
in Deutschland erhaltene Lizenzgebühren mit dem normalen Steuersatz (von z.B. rund 30% für 
Kapitalgesellschaften) versteuert werden.  

Immer mehr Länder führen – gezwungen durch den internationalen Steuerwettbewerb – der-
artige Vorzugsregime ein, in 2012 UK und Zypern, in 2014 Portugal. Mittlerweile haben weitere 
Länder Steuervergünstigungen für Lizenzerträge eingeführt oder bestehende Steuervergünsti-
gungen erweitert. 

Tab. 7.3 : Lizenzboxen in der EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: [BMF 2014e, S. 2], Werte wurden 
auf ganze Prozentzahlen gerundet. Er-
gänzung von Irland und Italien durch  
Jarass/Obermair. 

 Nominaler 
 Steuersatz [% ]

für Lizenz-
einkünfte

Standard-
steuersatz

Jahr der 
Einführung

 Belgien 7 34 2007

 Frankreich 15 33 2000

 Irland 6 13 2016

 Italien 16 31 2015

 Liechtenstein 3 13 2011

 Luxemburg 6 30 2007

 Malta 0 35 2007

 Niederlande 5 25 2007

 Portugal 12 23 2014

 Schweiz 9 21 2011
  Kanton Nidwalden

 Spanien 10 30 2008

 Ungarn 10 19 2003

 UK 10 22 2012

 Zypern 0 10 2012
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Die deutsche Bundesregierung sieht Lizenzboxen kritisch und überlegt als Gegenmaßnahme 
"die Versagung des Betriebsausgabenabzugs oder z.B. einen Quellensteuerabzug für gezahlte 
Lizenzgebühren in das niedrig besteuernde Ausland"379, also genau diejenigen Maßnahmen, die 
als Reformvorschlag I (Einführung einer allgemeinen Quellensteuer) im vorherigen Kap. 6.2 und 
als Reformvorschlag II (Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland) im anschlie-
ßenden Kap. 7.2 erläutert werden.  

Patente, Lizenzen, Konzessionen, Markenrechte – also immaterielle Wirtschaftsgüter – lassen 
sich besonders leicht zwischen einzelnen Rechtsträgern übertragen, und das auch über Staats-
grenzen hinweg. In der Folge führte das zu einem regelrechten Steuerwettbewerb zwischen ein-
zelnen Staaten durch die Einführung von niedrigen Steuersätzen für Lizenzerträge (IP-Boxen, 
Lizenzboxen etc.). Unabhängig von der tatsächlichen Geschäftstätigkeit konnten insbesondere 
multinationale Konzerne diese Präferenzregelungen für eine Gewinnverlagerung von normal be-
steuerten in niedrig besteuerte Länder nutzen. 

Bereits laut Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2013380 war die Einführung einer Lizenzgebühren-
schranke geplant, falls Lizenzgebühren gänzlich unbesteuert bleiben und die avisierten interna-
tionalen Abstimmungen381 nicht in absehbarer Zeit zum Erfolg führen. Bundeswirtschaftsminister 
GABRIEL forderte 2014, "dass Lizenzzahlungen nur dann als steuermindernde Betriebsausgabe 
anerkannt werden, wenn im Zielland eine angemessene Besteuerung erfolgt"382. Und fast gleich-
zeitig forderte Bundesfinanzminister SCHÄUBLE, in Europa die Möglichkeit einzuschränken, Li-
zenzeinnahmen in Länder mit niedrigen Steuersätzen umzuleiten und überlegte, ob Lizenzein-
nahmen aus Patenten steuerlich begünstigt werden könnten.383 Das Land Hessen hatte am 16. 
Oktober 2014 eine Bundesratsinitiative zur Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren 
bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland angekündigt.384 

Schließlich legte die deutsche Bundesregierung Ende Januar 2017 einen Gesetzentwurf für 
eine Lizenzschranke vor385, wodurch unilateral in Deutschland die steuerliche Abzugsmöglichkeit 
beschränkt wird, falls der Empfänger aufgrund eines schädlichen Präferenzregimes weniger als 
25% Steuern zahlt. Dies soll allerdings nur gelten, falls Zahler und Empfänger einander nahe-
stehende Personen sind, z.B. Zahlungen zwischen Unternehmen innerhalb desselben Kon-
zerns.386 Die Regelungen sollen für Aufwendungen gelten, die beim Steuerpflichtigen nach dem 
31. Dezember 2017 entstehen. Der Bundesrat hat am 02. Juni 2017 dem vom Bundestag am 
27. April 2017 beschlossenen Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen (Lizenzschranke) zugestimmt.  

Durch den neuen § 4j EStG reagiert der Gesetzgeber und schränkt die steuerliche Abzugs-
möglichkeit für Lizenzaufwendungen und andere Aufwendungen für Rechteüberlassungen 
ein, die beim Empfänger aufgrund eines schädlichen Präferenzregimes kaum oder gar nicht be-
steuert werden. 
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7.2 Reformvorschlag II: 
Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland 

7.2.1 Erläuterung von Reformvorschlag II: 
Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland 

Die steuerliche Abzugsfähigkeit von gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren387 sollte in Abhängig-
keit vom Steuersatz des Empfängers beschränkt werden: 

 Voller Abzug nur, falls Steuersatz des Empfängers ≥ 20%. 

 Teilweiser steuerlicher Abzug, falls der Steuersatz des Empfängers zwischen 0% und 20%: 
Beispiel: Falls der Steuersatz des Empfängers nur 5% beträgt, kann nur ein Viertel (= 5% / 
20%) der gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren in Deutschland steuerlich als Kosten geltend 
gemacht werden.388 

 Kein Abzug, falls Steuersatz des Empfängers = 0%. 

Folgendes ist dabei zu beachten: 

 Beim Steuersatz des Empfängers sollte es auf den gezahlten Steuersatz ankommen und nicht 
etwa auf den nominalen Steuersatz.  

 Zudem ist der Steuersatz des durch die Zahlung endgültig Begünstigten relevant, nicht etwa 
der Steuersatz des ersten Empfängers der Zahlung, der diese dann, ggf. in Form von steuer-
begünstigten Transaktionen, an den endgültig Begünstigten weiterleitet.  

 Die Abzugsbeschränkung sollte nur für den Teil der gezahlten Zinsen greifen, der die erhalte-
nen Zinsen übersteigt, und nur für den Teil der gezahlten Lizenzgebühren, der die erhaltenen 
Lizenzgebühren übersteigt.  

 Eine Abzugsbeschränkung sollte beim deutschen Zahler greifen, falls er nicht angemessen 
plausibel machen kann, dass der durch seine Zahlungen endgültig Begünstigte mindestens 
20% Steuern gezahlt hat. Dabei sollte den Zahler in Deutschland keine unnötig schwer zu 
erfüllende Beweislast treffen. Es geht vielmehr um den ganz simplen und im Regelfall leicht 
zu erkennenden Fall einer systematischen Steuervermeidung mittels Gesellschaften, die zwi-
schen den deutschen Zahler und den endgültig Begünstigten geschaltet werden, und so unter 
Nutzung unterschiedlicher Steuerregime die Steuerbelastung des endgültig Begünstigten aus 
deutscher Sicht unangemessen verringern.  

 Der Abzugsbeschränkung sollen alle Zahlungen in Niedrigsteuerländer unterliegen. Dies 
schließt Zahlungen an Lizenzboxen, z.B. in den Niederlanden, ein, auch wenn die Inhaber der 
Lizenzboxen selbst Forschung und Entwicklung betreiben und damit den von der EU gefor-
derten Nexus-Ansatz erfüllen. 

Durch die Abzugsbeschränkung würden in der Summe beim Zahler und beim Empfänger immer 
mindestens 20% erhoben werden.  

Die Abzugsbeschränkung wirkt in Deutschland umso stärker, je niedriger der jeweilige aus-
ländische Steuersatz ist. Es resultiert also durch die Einführung von Abzugsbeschränkungen bei 
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Zahlung in Niedrigsteuerländer ein systematischer Druck auf Niedrigsteuerländer, ihre Steuer- 
sätze zu erhöhen. 

Die Abzugsbeschränkung sollte nicht bereits, wie im deutschen Außensteuergesetz und bei 
der deutschen Lizenzschranke vorgesehen, bei einem Steuersatz von 25% greifen, sondern erst 
bei Unterschreitung eines Steuersatzes von 20%: 

 Bei Zahlungen innerhalb Deutschlands würden dann typischerweise weiterhin alle Zahlungen 
voll berücksichtigt, da selbst bei Zahlungen an deutsche Gewerbesteueroasen, die nur den 
gesetzlichen Mindesthebesatz von 200% verlangen, eine Steuerbelastung von 22,83%389 re-
sultiert. 

 Bei einer Schwelle von 20% wären in der EU nur Bulgarien, Irland, Lettland, Litauen, Polen, 
Rumänien, Slowenien, Tschechische Republik und Zypern betroffen.390 Die Abzugsbeschrän-
kungen könnten dann verwaltungsarm umgesetzt werden. 

Reformvorschlag II – Steuerliche Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland – 
sollte zusätzlich zur bestehenden deutschen Zinsschranke umgesetzt werden. Dadurch würden 
die erheblichen Ausnahmen und Freibeträge bei der Zinsschranke auf Fälle beschränkt, bei de-
nen die Zahlung nicht in Niedrigsteuerländer geleistet wird. 

7.2.2 Vorgeschlagene Maßnahmen sind rechtlich zulässig 

Die griechischen Argonauten mussten zwischen den beiden Ungeheuern Skylla und Charybdis 
hindurchsegeln. Ähnlich geht es jedem Reformvorschlag, der generelle steuerliche Abzugsbe-
schränkungen vorsieht: Er muss nicht nur EU-Recht berücksichtigen und letztlich vor dem Euro-
päischen Gerichtshof Bestand haben, sondern auch die deutsche Rechtslage beachten, die in 
diesem Fall nicht durch klare Gesetze, sondern durch Entscheidungen des Bundesfinanzhofs 
und letztlich des deutschen Bundesverfassungsgerichts geprägt ist. 

Die Einführung von Abzugsbeschränkungen hat gegenüber der Einführung von allgemeinen 
Quellensteuern mehrere rechtliche Vorteile: 

 Abzugsbeschränkungen sind EU-konform, da sie die EU-Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie 
laut Europäischem Gerichtshof nicht verletzen.391 

 Abzugsbeschränkungen erfüllen jedenfalls bei Zahlung in niedrig besteuerte Länder die vom 
Bundesfinanzhof geforderte Zielgenauigkeit.392 

 Abzugsbeschränkungen können ohne Änderungen von geltenden Doppelbesteuerungsab-
kommen eingeführt werden. 

Allerdings erhöhen Abzugsbeschränkungen die Gefahr von Doppelbesteuerungen, soweit beim 
Empfänger unberücksichtigt bleibt, dass beim Zahler die steuerliche Berücksichtigung einge-
schränkt ist. Diese Doppelbesteuerung ist bei Zahlung in ein niedrig besteuertes Land aber ge-
wünscht, um in der Summe eine Mindestbesteuerung sicherzustellen. 

Leistungsfähigkeitsprinzip, Nettoprinzip und Folgerichtigkeit der Belastungsentscheidung sind 
der ganze Stolz der traditionellen deutschen Steuerjuristen: 



Kap. 7 : Steuerliche Abzugsbeschränkungen 163 

 Steuerliche Abzugsbeschränkungen seien generell unzulässig, da sie zu einer Nichtberück-
sichtigung von Vermögensminderungen führen.  

 Dies gelte auch, wenn unberücksichtigte Kosten in Folgejahre vorgetragen werden können, 
wie z.B. bei der deutschen Mindestbesteuerung und der deutschen Zinsschranke.  

Diese traditionelle Sichtweise ändert sich mittlerweile schrittweise. So hätte der Bundesfinanzhof 
bezüglich der Verfassungsmäßigkeit der Zinsschranke deutlich geringere Bedenken, wenn in 
Analogie zu Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs393 die Abzugsbeschränkung durch 
die Zinsschranke bei endgültigen Verlusten rückgängig gemacht werden würde.394 HEUER-
MANN, Richter am Bundesfinanzhof, geht noch einen Schritt weiter und ordnet die Zinsschranke 
als Lenkungsnorm ein unter Hintanstellung des Nettoprinzips.395 

(1) Leistungsfähigkeit versus Nettoprinzip 

Subjektives Leistungsfähigkeitsprinzip (subjektives Nettoprinzip) 

Zur Berücksichtigung des subjektiven Leistungsfähigkeitsprinzips muss sichergestellt sein, dass 
alle Kosten von der steuerlichen Bemessungsgrundlage abgezogen werden können. Die Steu-
erschuld muss dann unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensumstände berechnet wer-
den. Das subjektive Leistungsfähigkeitsprinzip gilt für Privatpersonen und wohl auch für Einzel-
unternehmer und vielleicht auch für kleinere, eigentümergeprägte Personengesellschaften. 

Das subjektive Leistungsfähigkeitsprinzip gilt in keinem Fall für korporierte Unternehmen.396 
Die alleinige Messung durch den Gewinn zeichnet nämlich insbesondere bei größeren, interna-
tional tätigen Unternehmen kein korrektes Bild mehr von ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit. 
Zudem spielt die persönliche Situation des Aktionärs keine Rolle bei der Besteuerung einer Ka-
pitalgesellschaft, die eine eigenständige juristische Person ist. 

Objektives Leistungsfähigkeitsprinzip (objektives Nettoprinzip) 

Bei der Berücksichtigung des objektiven Leistungsfähigkeitsprinzips stellt sich die Frage, wie die 
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens gemessen wird. Auch nach traditioneller Sichtweise ist 
die steuerliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens397 nicht durch den Zufluss an liquiden 
Mitteln gegeben, also nicht durch die Änderung seines Kassenbestands gemäß Kapitalflussrech-
nung, sondern durch den erzielten Gewinn, gemessen durch die Änderung des Nettovermögens 
gemäß Gewinn- und Verlustrechnung (§ 4 Abs. 1 S. 1 EStG). 

Sehr viel besser wird die Leistungsfähigkeit insbesondere von größeren Unternehmen durch 
das Gesamtkapital398 des Unternehmens und die daraus erwirtschafteten Kapitalentgelte399 ge-
messen. Diese korrekt bilanzierten Vermögens- und Ertragswerte dokumentieren die Leistungs-
fähigkeit des Unternehmens bezüglich seines Kapitaleinsatzes und damit seine steuerliche Leis-
tungsfähigkeit.  
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(2) Zulässigkeit von Abzugsbeschränkungen ist laut Bundesfinanzhof  
bei der Körperschaftsteuer strittig 

Bei der Körperschaftsteuer hält allerdings der deutsche Bundesfinanzhof bisher noch am Net-
toprinzip fest. Dies soll anhand der aktuellen Auseinandersetzung um die deutsche Zinsschranke 
erläutert werden: 

Zinsaufwendungen eines Betriebes sind durch die so genannte Zinsschranke nur bis zur 
"Höhe des Zinsertrages" im gleichen Jahr als Betriebsausgaben abziehbar, "darüber hinaus nur 
bis zur Höhe des verrechenbaren EBITDA"400. In Verfahren vor dem Bundesfinanzhof401 ist strei-
tig, ob die Zinsschranke rechtlich zulässig ist. Der Bundesfinanzhof hat Ende 2013 erhebliche 
Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Zinsschranke geäußert402: Die Zinsschranke knüpft 
nach Meinung des Bundesfinanzhofs nicht zielgenau an die als missbräuchlich eingestufte Ge-
winnverlagerung ins Ausland an, sondern pauschal an eine als zu hoch empfundene Fremdka-
pitalisierung und beschränkt auch Inlandsfälle, obwohl hier eine das deutsche Besteuerungssub-
strat gefährdende Gewinnverlagerung durch Fremdkapitalisierung nach Meinung des Bundesfi-
nanzhofs nicht denkbar ist. 

Aber EU-Recht zwingt den deutschen Gesetzgeber, Inlands- und Auslandsfälle gleich zu be-
handeln, sonst stünde zu befürchten, dass der Europäische Gerichtshof die Zinsschranke wegen 
Diskriminierung von Auslandssachverhalten für EU-widrig erklärt. Der Bundesfinanzhof sieht die-
ses Problem natürlich auch und flüchtet sich nun in allgemeine Vermutungen, um das Dogma 
Nettoprinzip nicht aufgeben zu müssen: "Ebenso erscheint es fraglich, ob die Vermeidung der 
Unionsrechtswidrigkeit durch eine derart schwerwiegende Durchbrechung des objektiven Net-
toprinzips hergestellt werden musste. Es lässt sich zumindest nicht ausschließen, dass der Eu-
ropäische Gerichtshof ... eine im dargestellten Sinne zielgenaue Missbrauchsklausel akzeptieren 
würde und dem Gesetzgeber deren Ausformulierung auch möglich gewesen wäre."403 Dies 
würde letztlich eine hochkomplizierte Einzelfallregelung erfordern, die gerade bei Auslandsun-
ternehmen nur schwer umsetzbar und kontrollierbar wäre. Zudem wäre dadurch die Zins-
schranke vor dem Europäischen Gerichtshof mit Erfolgsaussicht angreifbar. Die Entscheidung 
des deutschen Bundesfinanzhofs sieht nur das Nettoprinzip und geht überhaupt nicht auf das 
eigentliche Problem ein, nämlich wie man systematisch Steuervermeidung verringern kann. 

Nach der Darlegung des Bundesfinanzministeriums in den beim Bundesfinanzhof anhängigen 
Revisionsverfahren I R 2/13 und I R 57/13 hatten von den rund einer Million in Deutschland steu-
erpflichtigen Kapitalgesellschaften im Veranlagungszeitraum 2008 weniger als 1.200 einen Net-
tozinsaufwand von mehr als drei Mio. €. Potenziell von der Regelung betroffen waren somit le-
diglich 0,12% der steuerpflichtigen Körperschaften. Die Rechtsfolge nichtabziehbaren Aufwands 
betraf "deutlich unter 1.000" Steuerpflichtige.  

Eine Streichung der Zinsschranke hätte nach Angaben der deutschen Bundesregierung be-
reits in 2014 zu Steuermindereinnahmen von 0,9 Mrd. € geführt, ab dem Kassenjahr 2015 zu 
zusätzlichen – erheblichen – Steuermindereinnahmen.404 

Im dargestellten Verfahren ging es nur um einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens, dem 
der Bundesfinanzhof in seinem Beschluss stattgegeben hat, und nicht um die Prüfung der Ver-
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fassungsmäßigkeit der Zinsschranke.405 Der Bundesfinanzhof kam in weiteren anhängigen Ver-
fahren, wo es um die Verfassungsmäßigkeit der Zinsschranke geht, zum selben Ergebnis, und 
hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2015 (I R 20/15) das Bundesverfassungsgericht zur Frage 
der Verfassungsmäßigkeit der Zinsschranke angerufen. 

7.2.3 Umsetzung der Maßnahmen 

(1) Verzeichnis von geprüften Zahlungsempfängern 

Eine Doppelbesteuerung sollte möglichst vermieden werden, jedenfalls soweit beim engültig be-
günstigten Empfänger eine Mindestbesteuerung tatsächlich stattfindet. Eine Abzugsbeschrän-
kung greift nur dann beim deutschen Zahler, falls er eine Mindestbesteuerung nicht angemessen 
plausibel machen kann. Dabei sollte den Zahler in Deutschland keine unnötig schwer zu erfül-
lende Beweislast treffen. Es geht vielmehr um den ganz simplen und im Regelfall leicht zu er-
kennenden Fall einer systematischen Steuervermeidung mittels Gesellschaften, die zwischen 
den deutschen Zahler und den endgültig Begünstigten geschaltet werden und unter Nutzung 
unterschiedlicher Steuerregime die Steuerbelastung des endgültig Begünstigten aus deutscher 
Sicht unangemessen verringern.  

Die Bestimmung dieser Steuerbelastung sollte sich am deutschen Steuerrecht orientieren406: 
Alle Vergünstigungen, die ein in Deutschland ansässiger endgültig Begünstigter in Anspruch 
nehmen könnte, sollte man auch dem im Ausland Ansässigen zugestehen.407 Zudem wird man 
auch hier mit Typisierungen und Pauschalisierungen arbeiten müssen, etwa bei der Frage, wie 
ein inländischer Emittent einer börsennotierten Anleihe den Steuersatz seiner Gläubiger in Er-
fahrung bringen soll.  

Der Gesetzgeber sollte dabei Verfahren schaffen, die klare Regeln und Vertrauensschutz be-
inhalten. Bei der Umsatzsteuer z.B. besteht das Problem, dass der Steuerpflichtige in bestimm-
ten Fällen wissen muss, ob sein Vertragspartner ein Unternehmer ist oder nicht (z.B. Übergang 
der Steuerschuldnerschaft bei sonstigen Leistungen, Vorsteuerabzug aus einer Eingangsrech-
nung). Der Staat hat darauf mit der Einführung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern für alle 
Unternehmer reagiert, deren Gültigkeit man online überprüfen kann. Die Finanzverwaltung sollte 
ein ähnliches Verzeichnis von geprüften Zahlungsempfängern anbieten, bei denen der Betriebs-
ausgabenabzug gesichert ist.408 

(2) Doppelbesteuerung möglichst vermeiden 

Für generelle Abzugsbeschränkungen sind Änderungen an Doppelbesteuerungsabkommen 
nicht erforderlich.409 Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Quellensteuern, die vielfach 
Änderungen der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen erfordern.410 

Eine Doppelbesteuerung durch die in Reformvorschlag II geforderte Abzugsbeschränkung 
kann deutlich verringert werden, wenn die nicht zum Abzug zugelassenen Zahlungen zukünftig 
steuerlich nicht mehr als Zinsen oder Lizenzgebühren qualifiziert werden, sondern als Dividen-
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den. Damit würden zukünftig nicht zum steuerlichen Abzug zugelassene Zins- und Lizenzgebüh-
renzahlungen genauso behandelt werden wie als Dividenden ausgeschüttete Gewinne, die im 
Regelfall vor Ausschüttung als Dividende schon im Unternehmen besteuert wurden. Eine solche 
steuerliche Umqualifizierung von Zins- und Lizenzgebührenzahlungen in Dividenden wird heute 
bereits in verschiedenen Ländern durchgeführt.411 

Durch eine steuerliche Umqualifizierung von gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren in Divi-
denden wären in Deutschland diese Zahlungen bei einer empfangenden Kapitalgesellschaft in 
jedem Fall steuerfrei412, beim ausländischen Empfänger liegt das im Ermessen des ausländi-
schen Fiskus. Im Regelfall hält sich der ausländische Fiskus aber an die deutsche Klassifikation, 
insbesondere wenn die Erträge in Deutschland schon besteuert wurden. Handelt es sich beim 
Empfänger nicht um eine Kapitalgesellschaft, sondern um eine Personengesellschaft oder um 
eine natürliche Person, dann müsste der Empfänger in Deutschland Abgeltungsteuer zahlen, im 
Ausland müssten die Zahlungen dann nach den jeweils geltenden nationalen Vorschriften ver-
steuert werden. 

(3) Abzugsbeschränkung nicht auf konzerninterne Zahlungen beschränken 

Schon bisher gibt es in vielen Ländern Abzugsbeschränkungen, insbesondere wenn die Zahlung 
in ein Niedrigsteuerland geleistet wird.413 Entsprechende Abzugsbeschränkungen hat LODIN für 
Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen vorgeschlagen, wobei die Höhe der Beschrän-
kung durch das Verhältnis von Steuersatz des Empfängers und Steuersatz des Zahlers gegeben 
sein soll.414 

Österreich hat ein ähnliches System im März 2014 eingeführt415: 

 Zins- und Lizenzzahlungen an Konzerngesellschaften in Niedrigsteuerländern mit einer nomi-
nalen oder effektiven Steuerbelastung von weniger als 10% sind bei der auszahlenden öster-
reichischen Gesellschaft nicht länger steuerlich abzugsfähig. Mit dieser Regelung sollen Steu-
erverschiebungen in Niedrigsteuerländer eingedämmt und somit Missbrauch verhindert wer-
den.  

 Zudem wurde ein Abzugsverbot für übermäßig hohe Gehälter eingeführt: Der Teil von Gehäl-
tern inkl. Tantiemen, Boni etc., der pro Person und Wirtschaftsjahr 500.000 € übersteigt, ist 
beim Arbeitgeber nicht mehr als Betriebsausgabe abzugsfähig. 

In Österreich werden allerdings nur Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen einer Ab-
zugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland unterworfen. Dies erscheint nicht sinn-
voll, da dadurch das Verfahren unnötig kompliziert wird und durch Nutzung von konzernfremden 
Zwischengesellschaften leichter umgehbar wird. Zudem ist der in Österreich geforderte Mindest-
steuersatz von 10% zu niedrig. Frankreich hat 2014 ganz ähnliche Maßnahmen beschlossen.416 

Im April 2017 wurde in Deutschland eine Lizenzschranke eingeführt417, wodurch die steuerli-
che Abzugsmöglichkeit beschränkt wird, falls der Empfänger weniger als 25% Steuern zahlt. 
Dies soll allerdings nur gelten, falls Zahler und Empfänger einander nahestehende Personen 
sind, z.B. bei Zahlungen zwischen Unternehmen desselben Konzerns. 
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Dies ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Allerdings kann die Lizenzschranke durch 
Zwischenschaltung von konzernfremden Gesellschaften umgangen werden. In der Theorie sind 
konzernfremde Zwischengesellschaften mitberücksichtigt, sofern der Konzern Lizenzgebühren 
in eine von ihm beherrschte Zwischengesellschaft verschiebt. Aber wie der soll Steuerprüfer er-
kennen, dass es sich um eine Zwischengesellschaft handelt? Der deutsche Steuerpflichtige, dem 
der Abzug verwehrt wird, erklärt, dass der Empfänger (also die Zwischengesellschaft) ihm nicht 
nahesteht (was formaljuristisch stimmt) und er über den Empfänger keine weiteren Informationen 
besitzt. Damit hat er vermutlich die gesetzlich vorgesehene Mitwirkungspflicht zur Aufklärung 
des Sachverhalts erfüllt.418 

Wenn hingegen alle Empfänger, nicht nur nahestehende Konzerngesellschaften, der Lizenz-
schranke unterworfen würden, müsste der deutsche Steuerpflichtige aufzeigen, wer hinter der 
Zwischengesellschaft steht und dass der endgültig Begünstigte angemessen besteuert wird. 

7.3 Reformvorschlag II: Wer gewinnt und wer verliert? 

Im Folgenden werden beispielhaft die Auswirkungen von Abzugsbeschränkungen bei Zahlung 
in ein Niedrigsteuerland dargestellt, und zwar für: 

 gezahlte Zinsen (Kap. 7.3.1), 

 gezahlte Lizenzgebühren (Kap. 7.3.2). 

Der für die Belastungswirkungen relevante Unterschied zwischen Zinsen und Lizenzgebühren 
besteht dabei in der jeweils den Berechnungen zugrunde gelegten Gewinnmarge des Empfän-
gers: 

 Dem Gläubiger sollen nach Abzug seiner Verwaltungskosten 90% der Zinsen als Gewinn vor 
Steuern verbleiben. 

 Dem Lizenzgeber hingegen sollen nach Abzug seiner Kosten für Forschung, Entwicklung und 
Vertrieb nur 30% der Lizenzgebühren als Gewinn vor Steuern verbleiben. 

7.3.1 Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen bei Zahlung 
in ein Niedrigsteuerland: Wer gewinnt und wer verliert? 

Tab. 7.4 zeigt die Auswirkungen einer Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen bei Zahlung in 
ein Niedrigsteuerland. 

Durch den Reformvorschlag II ändert sich nur bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland etwas, weil 
nur dann der deutsche Schuldner nur noch einen Teil der von ihm gezahlten Zinsen steuerlich 
geltend machen kann.  

(1) Deutscher Schuldner, deutscher Gläubiger 

Durch den Reformvorschlag II ändert sich nichts, da alle deutschen Gläubiger mindestens einem 
Steuersatz von 20% unterliegen und deshalb der deutsche Schuldner keiner Abzugsbeschrän-
kung unterliegt. 
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Tab. 7.4 : Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2)

Derzeit Reformvorschlag II : 
Abzugsbeschränkung
für gezahlte Zinsen
bei Zahlung in ein 
Niedrigsteuerland

Abzugs-
beschränkung

Abzugs-
beschränkung

 (1) 
Schuldner in Deutschland,
Gläubiger in Deutschland

nein nein

 (2) 
Schuldner in Deutschland,
Gläubiger im normal besteuerten Ausland

nein nein

 (3)
Schuldner in Deutschland,
Gläubiger im niedrig besteuerten Ausland

nein ja

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 (3.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000 

 (3.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 745 

 (3.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 855 

 (3.4) Steueraufkommen in Deutschland -255 

 (3.5) Steueraufkommen im Ausland 45 

 (4) 
Schuldner im normal besteuerten Ausland,
Gläubiger in Deutschland

nein nein

 (5)
Schuldner im niedrig besteuerten Ausland,
Gläubiger in Deutschland

nein nein

alle Werte in €

 

Quelle: Tab. 10.3 im Anhang. 

(2) Deutscher Schuldner, ausländischer Gläubiger 

Falls der Gläubiger im niedrig besteuerten Ausland ansässig ist, darf der deutsche Schuldner 
nur noch einen Teil der von ihm gezahlten Zinsen in Deutschland bei Körperschaft- und Gewer-
besteuer geltend machen.  

In unserem Beispiel mit einem Steuersatz von nur 5% im Niedrigsteuerland darf der deutsche 
Schuldner nur ein Viertel (= 5% / 20%) der von ihm gezahlten Zinsen in Deutschland bei der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer geltend machen: 
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 Dadurch erhöhen sich für den deutschen Schuldner die gezahlten Zinsen nach Steuern er-
heblich.  

 In gleichem Umfang erhöht sich das Steueraufkommen des deutschen Fiskus.  

Die durch die Abzugsbeschränkung bewirkte Erhöhung der gezahlten Zinsen nach Steuern kann 
der deutsche Schuldner vermeiden, indem er zukünftig seinen Kapitalbedarf in Deutschland oder 
im normal besteuerten Ausland deckt. Mit diesem Hinweis könnte der deutsche Schuldner den 
ausländischen Gläubiger davon überzeugen, den Zinssatz zu senken und damit einen Teil der 
zusätzlichen deutschen Steuerbelastung zu übernehmen.  

Durch die Einführung einer steuerlichen Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteu-
erland werden also Steueroasen systematisch ausgetrocknet. 

(3) Ausländischer Schuldner, deutscher Gläubiger 

Es ändert sich nichts, da eine mögliche Abzugsbeschränkung nur deutsche Schuldner betrifft. 

(4) Fazit 

Eine Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland hat für 
Deutschland eine Reihe von Vorteilen: 

 Deutschland erhält in jedem Fall Steuern für die in Deutschland erwirtschafteten Zinsen. 

 Die Nutzung von Niedrigsteuerländern für die Verwaltung von Zinsen (z.B. in Luxemburg oder 
in den Niederlanden) wird weniger interessant.  

 Komplizierte Konstruktionen, wodurch schon heute in Deutschland erwirtschaftete Zinsen bei 
entsprechender Gestaltung über ausländische Zwischengesellschaften steuerfrei gestellt wer-
den können, werden weniger interessant, da diese Konstruktionen zwingend Niedrigsteuer-
länder nutzen und damit Gefahr laufen, der Abzugsbeschränkung zu unterfallen.  

 Durch eine Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland 
wird also die Verwaltung von Zinsen in Deutschland zu Lasten der Niedrigsteuerländer geför-
dert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Reformvorschlag II (Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen 
bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland) genau die gewünschten Wirkungen zeitigt. 

7.3.2 Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren bei Zahlung 
in ein Niedrigsteuerland: Wer gewinnt und wer verliert? 

Tab. 7.5 zeigt die Auswirkungen einer Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren bei 
Zahlung in ein Niedrigsteuerland. 

Durch Reformvorschlag II ändert sich nur bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland etwas, weil nur 
dann der deutsche Lizenznehmer nur noch einen Teil der von ihm gezahlten Lizenzgebühren 
steuerlich geltend machen kann.  



170 TEIL III : Rein national umsetzbare Maßnahmen gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

Tab. 7.5 : Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren 
bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2)

Derzeit Reformvorschlag II : 
Abzugsbeschränkung für 
gezahlte Lizenzgebühren
bei Zahlung in ein 
Niedrigsteuerland

Abzugs-
beschränkung

Abzugs-
beschränkung

 (1)
Lizenznehmer in Deutschland,
Lizenzgeber in Deutschland

nein nein

 (2)
Lizenznehmer in Deutschland,
Lizenzgeber im normal besteuerten Ausland

nein nein

 (3)
Lizenznehmer in Deutschland,
Lizenzgeber im niedrig besteuerten Ausland 

nein ja

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 (3.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000 

 (3.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 719 

 (3.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 285 

 (3.4) Steueraufkommen in Deutschland -281 

 (3.5) Steueraufkommen im Ausland 15 

 (4)
Lizenznehmer im normal besteuerten Ausland,
Lizenzgeber in Deutschland

nein nein

 (5)
Lizenznehmer im niedrig besteuerten Ausland,
Lizenzgeber in Deutschland

nein nein

alle Werte in €

 

Quelle: Tab. 10.4 im Anhang. 

(1) Deutscher Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

Durch den Reformvorschlag II ändert sich nichts, da alle deutschen Lizenzgeber mindestens 
einem Steuersatz von 20% unterliegen, und deshalb der deutsche Lizenznehmer keiner Abzugs-
beschränkung unterliegt. 
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(2) Deutscher Lizenznehmer, ausländischer Lizenzgeber 

Falls der Lizenzgeber im niedrig besteuerten Ausland ansässig ist, darf der deutsche Lizenzneh-
mer nur noch einen Teil der von ihm gezahlten Lizenzgebühren in Deutschland bei Körperschaft- 
und Gewerbesteuer geltend machen.  

In unserem Beispiel mit einem Steuersatz von nur 5% im Niedrigsteuerland darf der deutsche 
Lizenznehmer nur ein Viertel (= 5% / 20%) der von ihm gezahlten Lizenzgebühren in Deutsch-
land bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer geltend machen: 

 Dadurch erhöhen sich für den deutschen Lizenznehmer die Lizenzgebühren nach Steuern 
erheblich.  

 In gleichem Umfang erhöht sich das Steueraufkommen des deutschen Fiskus.  

Der deutsche Lizenznehmer könnte allerdings zukünftig die Lizenz bei einem Lizenzgeber be-
sorgen, der nicht in einem Niedrigsteuerland ansässig ist, und deshalb dann nicht mehr von der 
deutschen Abzugsbeschränkung betroffen wäre. Mit diesem Hinweis könnte der deutsche Li-
zenznehmer den ausländischen Lizenzgeber davon überzeugen, die Lizenzgebühren zu senken 
und damit einen Teil der zusätzlichen deutschen Steuerbelastung zu übernehmen.  

Durch die Einführung einer steuerlichen Abzugsbeschränkung bei Zahlung in ein Niedrigsteu-
erland werden also Steueroasen systematisch ausgetrocknet. 

(3) Ausländischer Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

Es ändert sich nichts, da eine mögliche Abzugsbeschränkung nur deutsche Lizenznehmer be-
trifft. 

(4) Fazit 

Eine Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland hat 
für Deutschland eine Reihe von Vorteilen: 

 Deutschland erhält in jedem Fall Steuern für die in Deutschland erwirtschafteten Lizenzgebüh-
ren. 

 Die Nutzung von Niedrigsteuerländern für die Verwaltung von Lizenzerträgen (z.B. durch Li-
zenzboxen in Luxemburg oder in den Niederlanden) wird weniger interessant.  

 Komplizierte Konstruktionen, wodurch schon heute in Deutschland erwirtschaftete Lizenzer-
träge bei entsprechender Gestaltung über ausländische Zwischengesellschaften steuerfrei 
gestellt werden können, werden weniger interessant, da diese Konstruktionen zwingend Nied-
rigsteuerländer nutzen und damit Gefahr laufen, der Abzugsbeschränkung zu unterfallen.  

 Durch eine Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenzgebühren bei Zahlung in ein Niedrigsteu-
erland wird also die Lizenzverwaltung in Deutschland zu Lasten der Niedrigsteuerländer ge-
fördert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Reformvorschlag II (Abzugsbeschränkung für gezahlte Lizenz-
gebühren bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland) genau die gewünschten Wirkungen zeitigt. 
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7.4 Reformvorschlag III: 
Abzugsbeschränkung durch Gewerbesteuerfreistellung 

der gezahlten und erhaltenen Zinsen und Lizenzgebühren 

Im vorher erläuterten Reformvorschlag II wird eine Abzugsbeschränkung für gezahlte Zinsen und 
Lizenzgebühren vorgeschlagen, aber nur bei Zahlung in ein Niedrigsteuerland. Diese Abzugs-

beschränkung wird im folgenden Reformvorschlag III erweitert auf ALLE gezahlten Zinsen und 
Lizenzgebühren. Im Gegenzug sollen dann gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren beim Empfän-
ger steuerfrei bleiben. 

7.4.1 Erläuterung von Reformvorschlag III: 
Abzugsbeschränkung durch Gewerbesteuerfreistellung 

In Deutschland sind bei der Gewerbesteuer u.a. ein Viertel der gezahlten Zinsen und ein Sech-
zehntel der gezahlten Lizenzgebühren nicht als Kosten abzugsfähig, soweit die Summe der ins-
gesamt gezahlten Beträge pro Jahr 100.000 € übersteigt419. Erhaltene Zinsen und Lizenzgebüh-
ren müssen hingegen bei der Gewerbesteuer voll versteuert werden, wodurch eine systemati-
sche Doppelbesteuerung resultiert (Kaskadeneffekt), sofern sowohl Zahler als auch Empfänger 
der Gewerbesteuer unterliegen. 

Zukünftig sollten bei der Gewerbesteuer in verstärktem Umfang gezahlte Zinsen und Lizenz-
gebühren Abzugsbeschränkungen unterliegen und im Gegenzug der aus erhaltenen Zinsen und 
Lizenzgebühren erzielte Gewinn bei der Gewerbesteuer unbesteuert bleiben. Für die Umsetzung 
des Reformvorschlags III werden folgende zwei Maßnahmen vorgeschlagen: 

 Keine steuerliche Berücksichtigung von gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren bei der Ge-
werbesteuer.420 

 Im Gegenzug Gewerbesteuerfreistellung des aus allen erhaltenen Zinserträgen und Li-
zenzgebühren erzielten Gewinns.  

Wie in Reformvorschlag I (Quellensteuer) und Reformvorschlag II (Abzugsbeschränkung für ge-
zahlte Zinsen und Lizenzgebühren bei Zahlung in Niedrigsteuerland) soll auch Reformvorschlag 
III (Gewerbesteuerreform) für die in Zahlungen anteilig enthaltenen Zinsen (z.B. Leasinggebüh-
ren) und Lizenzgebühren (z.B. Zahlungen für Know How, Beratungs- und IT-Leistungen) gelten. 

7.4.2 Vorgeschlagene Maßnahmen sind rechtlich zulässig 

Bei der Gewerbesteuer sind generelle Abzugsbeschränkungen für gezahlte Zinsen und Lizenz-
gebühren 2008 eingeführt und höchtstrichterlich für rechtlich zulässig erklärt worden:  

 Der deutsche Bundesfinanzhof hatte Bedenken, ob die generelle Abzugsbeschränkung von 
gezahlten Zinsen bei der deutschen Gewerbesteuer mit EU-Recht vereinbar ist, und den Fall 
dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt.421 Dieser hat Mitte 2011 entschieden422, dass gene-
relle Abzugsbeschränkungen mit EU-Recht, insbesondere auch mit der EU-Zins- und Lizenz-



Kap. 7 : Steuerliche Abzugsbeschränkungen 173 

richtlinie423, vereinbar sind. Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs ist nämlich die Be-
rechnungsweise der Bemessungsgrundlage für die Besteuerung des Zinszahlers nicht Ge-
genstand der EU-Zins- und Lizenzrichtlinie und deshalb kann eine Abzugsbeschränkung auch 
nicht im Widerspruch zu deren Inhalt stehen. Abzugsbeschränkungen bei der Gewerbesteuer 
sind also mit allen EU-Richtlinien, insbesondere auch mit der EU-Zins- und Lizenzrichtlinie, 
vereinbar.  

 In Deutschland wird zwar manchmal bezweifelt, dass die deutsche Gewerbesteuer und insbe-
sondere ihre Abzugsbeschränkungen mit der deutschen Verfassung konform sind. Sowohl der 
deutsche Bundesfinanzhof424 als auch das deutsche Bundesverfassungsgericht425 haben aber 
die Zulässigkeit von generellen Abzugsbeschränkungen bei der Gewerbesteuer erneut bestä-
tigt, da die Gewerbesteuer eine Objektsteuer sei und deshalb keinesfalls zwingend alle Kosten 
abzugsfähig sein müssten, das so genannte objektive Nettoprinzip426 also keine Anwendung 
finden müsse. 

Fazit:  

Deutschland kann also ohne jede internationale Abstimmung unilateral gegen steuerliche Miss-
bräuche durch derzeit ganz legale Gewinnverkürzungen und Gewinnverlagerungen vorgehen, 
indem zukünftig Zahlungen für Zinsen und Lizenzgebühren zumindest bei der Gewerbesteuer 
nicht mehr zum Abzug zugelassen werden.  

Im Gegenzug sollen laut Reformvorschlag III Zins- und Lizenzerträge, ähnlich wie derzeit 
schon erhaltene Dividenden, von allen Unternehmen gewerbesteuerfrei vereinnahmt werden 
können. Dadurch würden insbesondere in Deutschland ansässige Forschungsunternehmen und 
Finanzinstitute nicht mehr gegenüber im steuergünstigen Ausland ansässigen Unternehmen be-
nachteiligt, der derzeitige Zwang zu komplizierten Steuerkonstruktionen mittels im Ausland an-
gesiedelten Kapital- und Lizenzverwaltungsgesellschaften würde entfallen, Eigenkapital würde 
gegenüber Fremdkapital nicht mehr diskriminiert. Finanzkapitaloasen und so genannte Lizenz-
boxen wie in den Niederlanden mit drastisch ermäßigten Steuersätzen für Kapital- und Lizenzer-
träge würden einen wesentlichen Teil ihrer Attraktivität einbüßen. Viele andere Länder würden 
ähnliche Maßnahmen ergreifen, um nicht in Nachteil gegenüber Deutschland zu geraten.427 

7.4.3 Umsetzung der Maßnahmen 

(1) Schrittweise Umsetzung 

Die vorgeschlagene Gewerbesteuerreform sollte schrittweise eingeführt werden, damit sich alle 
Beteiligten an die Gewerbesteuerreform geeignet anpassen können. Z.B. könnte die Gewerbe-
steuerreform über einen Zeitraum von fünf Jahren umgesetzt werden: 

 Im Jahr 1 würden dann, wie derzeit, drei Viertel der gezahlten Zinsen und statt derzeit fünfzehn 
Sechzehntel nur noch vier Fünftel der gezahlten Lizenzgebühren bei der Gewerbesteuer be-
rücksichtigt. Im Gegenzug müssten nur noch für vier Fünftel der erhaltenen Zinsen und Li-
zenzgebühren Gewerbesteuer gezahlt werden. 
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 Im Jahr 2 würden dann noch drei Fünftel der gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren bei der 
Gewerbesteuer berücksichtigt. Im Gegenzug müssten nur noch für drei Fünftel der erhaltenen 
Zinsen und Lizenzgebühren Gewerbesteuer gezahlt werden. 

 Im Jahr 3 würden dann noch zwei Fünftel der gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren bei der 
Gewerbesteuer berücksichtigt. Im Gegenzug müssten nur noch für zwei Fünftel der erhaltenen 
Zinsen und Lizenzgebühren Gewerbesteuer gezahlt werden. 

 Im Jahr 4 würde dann noch ein Fünftel der gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren bei der 
Gewerbesteuer berücksichtigt. Im Gegenzug müsste nur noch für ein Fünftel der erhaltenen 
Zinsen und Lizenzgebühren Gewerbesteuer gezahlt werden. 

 Im Jahr 5 würden dann gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren bei der Gewerbesteuer gar nicht 
mehr berücksichtigt. Im Gegenzug müsste für erhaltene Zinsen und Lizenzgebühren keine 
Gewerbesteuer mehr gezahlt werden. 

(2) Keine Änderung von Doppelbesteuerungsabkommen erforderlich 

Für generelle Abzugsbeschränkungen sind Änderungen an Doppelbesteuerungsabkommen 
nicht erforderlich.428 Das ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Quellensteuern, die vielfach 
Änderungen der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen erfordern.429 

Eine Doppelbesteuerung resultiert aus der in Reformvorschlag III geforderten Abzugsbe-
schränkung bei der Gewerbesteuer bei Zahlungen innerhalb Deutschlands nicht, weil die erhal-
tenen Zahlungen beim deutschen Empfänger nicht der Gewebesteuer unterliegen. Inwiefern Im 
Ausland eine Doppelbesteuerung resultiert, hängt von Art und Umfang der Besteuerung des 
ausländischen Empfängers ab. 

7.5 Reformvorschlag III: Wer gewinnt und wer verliert? 

Im Folgenden werden mit Beispielen die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung von ge-
zahlten und von erhaltenen Zinsen und Lizenzgebühren dargestellt: 

 Gewerbesteuerfreistellung von gezahlten und von erhaltenen Zinsen (Kap. 7.5.1), 

 Gewerbesteuerfreistellung von gezahlten und von erhaltenen Lizenzgebühren (Kap. 7.5.2). 

Der für die Belastungswirkungen relevante Unterschied zwischen Zinsen und und Lizenzgebüh-
ren besteht in der jeweils den Berechnungen zugrunde gelegten Gewinnmarge: 

 Dem Gläubiger sollen nach Abzug seiner Verwaltungskosten 90% der Zinsen als Gewinn vor 
Steuern verbleiben. 

 Dem Lizenzgeber sollen nach Abzug seiner Kosten für Forschung, Entwicklung und Vertrieb 
hingegen nur 30% der Lizenzgebühren als Gewinn vor Steuern verbleiben. 
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7.5.1 Abzugsbeschränkung durch Gewerbesteuerfreistellung 
der gezahlten und erhaltenen Zinsen: 

Wer gewinnt und wer verliert? 

(1) Deutscher Schuldner, deutscher Gläubiger 

Tab. 7.6a zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Zinsen, falls sowohl der Schuldner als auch der Gläubiger in Deutschland ansässig ist. 

Tab. 7.6a : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Zinsen – 
deutscher Schuldner, deutscher Gläubiger 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

75% 0% 0%

100% 0% 0%

nein nein ja

 (1) 
Schuldner in Deutschland, 
Gläubiger in Deutschland

 (1.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000  

 (1.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 745  

 (1.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 639  

 (1.4) Steueraufkommen in Deutschland 6  

 (1.5) Steueraufkommen im Ausland 0  

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der gezahlten Zinsen, die ein deutscher Schuldner
 bei der Gewerbesteuer geltend machen kann

 Anteil der erhaltenen Zinsen, für die ein deutscher Gläubiger
 Gewerbesteuer zahlen muss

 Deutscher Gläubiger senkt die Zinsen, damit vom deutschen
 Schuldner gezahlte Zinsen nach Steuern wie vor der Reform resultieren

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 

Quelle: Tab. 10.5a im Anhang. 

Sp. (2a): Keine Zinssenkung 

Gemäß Reformvorschlag III (Gewerbesteuerreform) kann zukünftig der deutsche Schuldner die 
gezahlten Zinsen nur noch bei der Körperschaftsteuer als Kosten geltend machen und nicht mehr 
bei der Gewerbesteuer, sodass er für alle gezahlten Zinsen Gewerbesteuer zahlen muss: 

 Für den deutschen Schuldner erhöhen sich dadurch die gezahlten Zinsen nach Steuern deut-
lich.  
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 Der deutsche Gläubiger muss nun für seinen aus den Zinserträgen erzielten Gewinn nur noch 
Körperschaftsteuer zahlen, was seinen Gewinn nach Steuern deutlich erhöht.  

 Der deutsche Fiskus hat weniger Steueraufkommen als vor Umsetzung von Reformvorschlag 
III (Gewerbesteuerreform), weil sich die Steuersenkung beim deutschen Gläubiger stärker 
auswirkt als die Steuererhöhung beim deutschen Schuldner, der schon bisher nur drei Viertel 
der gezahlten Zinsen bei der Gewerbesteuer geltend machen konnte. 

 Da es sich um ein rein innerdeutsches Geschäft handelt, hat der ausländische Fiskus weiter 
kein Steueraufkommen. 

Sp. (2b): Zinssenkung 

Der deutsche Schuldner, der durch die Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten Zinsen (Re-
formvorschlag III) seine gezahlten Zinsen nicht mehr bei der Gewerbesteuer geltend machen 
kann und deshalb höhere gezahlte Zinsen nach Steuern hat, wird bei seinem deutschen Gläubi-
ger auf eine Zinssenkung drängen. 

In unserem Beispiel gibt der deutsche Gläubiger einen Teil seiner niedrigeren Steuerbelas-
tung, die aus der Gewerbesteuerfreistellung der von ihm erhaltenen Zinsen (Reformvorschlag 
III) resultiert, an den Schuldner weiter. Er senkt die Zinsen so stark, dass die vom deutschen 
Schuldner gezahlten Zinsen nach Steuern durch die Gewerbesteuerreform unverändert bleiben. 
Damit verbessert er seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber Gläubigern, die in niedriger besteuer-
ten Ländern ansässig sind: 

 Der Gewinn nach Steuern des deutschen Gläubigers sinkt durch die Zinssenkung, ist aber 
immer noch höher als vor der Gewerbesteuerreform. 

 Das deutschen Steueraufkommen ist geringfügig höher als ohne Zinssenkung, aber deutlich 
niedriger als vor der Gewerbesteuerreform. 

(2) Deutscher Schuldner, ausländischer Gläubiger 

Tab. 7.6b zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Zinsen, falls der Schuldner in Deutschland und der Gläubiger im Ausland ansässig ist. 

Sp. (2a): Keine Zinssenkung 

Gemäß Reformvorschlag III (Gewerbesteuerreform) kann zukünftig der deutsche Schuldner die 
gezahlten Zinsen nur noch bei der Körperschaftsteuer als Kosten geltend machen und nicht mehr 
bei der Gewerbesteuer, sodass er für alle gezahlten Zinsen Gewerbesteuer zahlen muss: 

 Für den deutschen Schuldner erhöhen sich dadurch die gezahlten Zinsen nach Steuern deut-
lich. 

 Das deutsche Steueraufkommen steigt im gleichen Umfang.  
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Tab. 7.6b : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Zinsen – 
deutscher Schuldner, ausländischer Gläubiger 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

75% 0% 0%

100% 100% 100%

nein nein ja

 (2) 
Schuldner in Deutschland, 
Gläubiger im normal besteuerten Ausland

 (2.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000  

 (2.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 745  

 (2.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 675  

 (2.4) Steueraufkommen in Deutschland -255  

 (2.5) Steueraufkommen im Ausland 225  

 (3) 
Schuldner in Deutschland,
Gläubiger im niedrig besteuerten Ausland

 (3.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000  

 (3.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 745  

 (3.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 855  

 (3.4) Steueraufkommen in Deutschland -255  

 (3.5) Steueraufkommen im Ausland 45  

Änderung
gegenüber Sp. (1)

Änderung
gegenüber Sp. (1)

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der gezahlten Zinsen, die ein deutscher Schuldner
 bei der Gewerbesteuer geltend machen kann

 Anteil der erhaltenen Zinsen, für die ein ausländischer Gläubiger
 Steuern zahlen muss

 Ausländischer Gläubiger senkt die Zinsen, damit vom deutschen
 Schuldner gezahlte Zinsen nach Steuern wie vor der Reform resultieren

 

Quelle: Tab. 10.5b im Anhang. 

Sp. (2b): Zinssenkung 

Der deutsche Schuldner wird bei seinem ausländischen Gläubiger auf eine Senkung der Zinsen 
drängen mit dem Hinweis auf günstigere Angebote eines deutschen Gläubigers, den der deut-
sche Fiskus von der Gewerbesteuer gemäß Reformvorschlag III freistellt, und der deshalb die 
Zinsen senken kann, ohne seinen Gewinn nach Steuern zu verringern.  
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In unserem Beispiel senkt der ausländische Gläubiger zur Erhaltung seiner Konkurrenzfähig-
keit gegenüber einem deutschen Gläubiger die Zinsen soweit, dass die vom deutschen Schuld-
ner gezahlten Zinsen durch die Gewerbesteuerreform nach Steuern unverändert bleiben: 

 Das deutsche Steueraufkommen steigt deutlich, weil der deutsche Schuldner weniger ge-
zahlte Zinsen beim deutschen Fsikus steuerlich geltend macht. 

 Der Gewinn des ausländischen Gläubigers wird durch die Zinssenkung verringert. 

 Dadurch sinkt das ausländische Steueraufkommen. 

(3) Ausländischer Schuldner, deutscher Gläubiger 

Tab. 7.6c zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Zinsen, falls der Schuldner im Ausland und der Gläubiger in Deutschland ansässig ist. 

Sp. (2a): Keine Zinssenkung 

Der deutsche Gläubiger muss nun für seinen aus den Zinserträgen erzielten Gewinn nur noch 
Körperschaftsteuer zahlen: 

 Der Gewinn des deutschen Gläubigers steigt nach Steuern stark an. 

 Das deutsche Steueraufkommen sinkt stark. 

Sp. (2b): Zinssenkung 

In unserem Beispiel will der deutsche Gläubiger seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen 
Gläubigern verbessern. Deshalb gibt er seine durch die Gewerbesteuerreform niedrigere Steu-
erbelastung an seinen ausländischen Schuldner weiter, indem er die Zinsen entsprechend senkt: 

 Der Gewinn des deutschen Gläubigers ist damit nach Steuern wieder genauso hoch wie vor 
der Gewerbesteuerreform. 

 Das deutsche Steueraufkommen hingegen ist deutlich niedriger als vor der Gewerbesteuer-
reform, weil der Gewinn nun gewerbesteuerfrei ist und Körperschaftsteuer nur noch auf einen 
geringeren Gewinn gezahlt wird. 

 Der große Gewinner ist der ausländische Schuldner, der nun weniger gezahlte Zinsen nach 
Steuern hat als vor der deutschen Gewerbesteuerreform, die ihn doch eigentlich gar nicht 
betrifft.  

 Das Steueraufkommen im normal besteuerten Ausland steigt, weil der ausländische Schuld-
ner weniger gezahlte Zinsen steuerlich als Kosten geltend macht. 

(4) Fazit 

Eine Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Zinsen hat für Deutschland eine 
Reihe von Vorteilen: 

 Deutschland erhält in jedem Fall Gewerbesteuern für die in Deutschland erwirtschafteten Zin-
sen. 

 Die Nutzung von Niedrigsteuerländern für die Verwaltung von Zinsen (z.B. in Luxemburg oder 
in den Niederlanden) wird weniger interessant.  



Kap. 7 : Steuerliche Abzugsbeschränkungen 179 

Tab. 7.6c : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Zinsen – 
ausländischer Schuldner, deutscher Gläubiger 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

100% 0% 0%

nein nein ja

 (4) 
Schuldner im normal besteuerten Ausland, 
Gläubiger in Deutschland 

 (4.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000  

 (4.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 750  

 (4.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 639  

 (4.4) Steueraufkommen in Deutschland 261  

 (4.5) Steueraufkommen im Ausland -250  

 (5) 
Schuldner im niedrig besteuerten Ausland, 
Gläubiger in Deutschland 

 (5.1) Schuldner: gezahlte Zinsen vor Steuern 1.000  

 (5.2) Schuldner: gezahlte Zinsen nach Steuern 950  

 (5.3) Gläubiger: Gewinn nach Steuern 639  

 (5.4) Steueraufkommen in Deutschland 261  

 (5.5) Steueraufkommen im Ausland -50  

Änderung
gegenüber Sp. (1)

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der erhaltenen Zinsen, für die ein deutscher
 Gläubiger Gewerbesteuer zahlen muss

 Deutscher Gläubiger senkt die Zinsen, sodass für ihn
 ein Gewinn nach Steuern wie vor der Reform resultiert

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 

Quelle: Tab. 10.5c im Anhang. 

 Komplizierte Konstruktionen, wodurch schon heute in Deutschland erwirtschaftete Kapitaler-
träge bei entsprechender Gestaltung über ausländische Zwischengesellschaften steuerfrei 
gestellt werden können, werden weniger interessant, da in jedem Fall in Deutschland Gewer-
besteuer für gezahlte Zinsen anfällt.  

 Ausländische Kapitalerträge können nun steuergünstiger in Deutschland verwaltet werden, da 
Kapitalerträge nun generell gewerbesteuerfrei sind und nicht nur nach Nutzung spezieller Kon-
struktionen über reine Kapitalverwaltungsgesellschaften.  

 Durch Umsetzung von Reformvorschlag III wird also die Kapitalverwaltung in Deutschland zu 
Lasten der Niedrigsteuerländer gefördert. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass der Reformvorschlag III (Gewerbesteuerfreistellung sowohl für ge-
zahlte wie auch für erhaltene Zinsen) genau die gewünschten Wirkungen zeitigt. 

7.5.2 Abzugsbeschränkung durch Gewerbesteuerfreistellung 
der gezahlten und erhaltenen Lizenzgebühren: 

Wer gewinnt und wer verliert? 

(1) Deutscher Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

Tab. 7.7a zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Lizenzgebühren, falls sowohl der Lizenznehmer als auch der Lizenzgeber in Deutschland an-
sässig ist. 

Sp. (2a): Keine Senkung der Lizenzgebühren 

Der deutsche Lizenznehmer kann die gezahlten Lizenzgebühren nun nur noch bei der Körper-
schaftsteuer als Kosten geltend machen, wodurch seine Lizenzgebühren nach Steuern erhöht 
werden: 

 Der deutsche Lizenzgeber muss nun für seinen aus den Lizenzerträgen erzielten Gewinn nur 
noch Körperschaftsteuer zahlen, was nach Steuern seinen Gewinn deutlich erhöht.  

 Der deutsche Fiskus hat weniger Steueraufkommen als vor der Gewerbesteuerreform, weil 
sich die Steuersenkung beim deutschen Lizenzgeber stärker auswirkt als die Steuererhöhung 
beim deutschen Lizenznehmer, der schon bisher nur drei Viertel der gezahlten Zinsen bei der 
Gewerbesteuer geltend machen konnte. 

 Da es sich um ein rein innerdeutsches Geschäft handelt, hat der ausländische Fiskus weiter 
kein Steueraufkommen. 

Sp. (2b): Senkung der Lizenzgebühren 

Der deutsche Lizenznehmer, der durch die Gewerbesteuerreform seine gezahlten Lizenzgebüh-
ren nicht mehr bei der Gewerbesteuer geltend machen kann und deshalb höhere Lizenzgebüh-
ren nach Steuern hat, wird bei seinem deutschen Lizenzgeber auf eine Senkung der Lizenzge-
bühren drängen. 

In unserem Beispiel gibt der deutsche Lizenzgeber einen Teil seiner durch die Gewerbesteu-
erreform niedrigeren Steuerbelastung weiter und stellt damit sicher, dass die Lizenzgebühren 
des deutschen Lizenznehmers nach Steuern durch die Gewerbesteuerreform unverändert blei-
ben. Damit verbessert der deutsche Lizenzgeber seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber Lizenz-
gebern, die in niedriger besteuerten Ländern ansässig sind: 

 Der Gewinn nach Steuern des deutschen Lizenzgebers sinkt durch die Senkung der Lizenz-
gebühren, ist aber immer noch höher als vor der Gewerbesteuerreform. 

 Das deutschen Steueraufkommen ist geringfügig höher als ohne Senkung der Lizenzgebüh-
ren, aber deutlich niedriger als vor der Gewerbesteuerreform. 



Kap. 7 : Steuerliche Abzugsbeschränkungen 181 

Tab. 7.7a : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Lizenzgebühren – 
deutscher Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

94% 0% 0%

100% 0% 0%

nein nein ja

 (1) 
Lizenznehmer in Deutschland,
Lizenzgeber in Deutschland

 (1.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000  

 (1.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 719  

 (1.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 213  

 (1.4) Steueraufkommen in Deutschland -194  

 (1.5) Steueraufkommen im Ausland 0  

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der gezahlten Lizenzgebühren, die ein deutscher Lizenznehmer
 bei der Gewerbesteuer geltend machen kann

 Anteil der erhaltenen Lizenzgebühren, für die ein deutscher Lizenzgeber
 Gewerbesteuer zahlen muss

 Deutscher Lizenzgeber senkt die Lizenzgebühren, damit vom dt. Lizenz-
 nehmer gez. Lizenzgeb. nach Steuern wie vor der Reform resultieren

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 

Quelle: Tab. 10.6a im Anhang. 

Steuerliches Perpetuum Mobile durch Reformvorschlag III? 

Durch Reformvorschlag III (Gewerbesteuerreform) hätte der deutsche Lizenznehmer nach Sen-
kung der Lizenzgebühren dieselben Kosten nach Steuern und der deutsche Lizenzgeber den-
selben Gewinn nach Steuern. Trotzdem hätte der deutsche Fiskus deutlich höhere Steuerein-
nahmen. Der deutsche Fiskus würde also aus dem Nichts mehr Steuern einnehmen: Das wäre 
ein steuerliches Perpetuum Mobile?! Wie ist das zu erklären? Der Gewinn des deutschen Li-
zenzgebers wird konstant mit 30% der erhaltenen Lizenzgebühren angenommen. In der Praxis 
sinkt aber der Gewinn des Lizenzgebers durch eine Senkung der Lizenzgebühren überproporti-
onal, da der Lizenzgeber erhebliche fixe Kosten hat. Dies bleibt bei der beispielhaften Berech-
nung in Tab. 7.7a unberücksichtigt. Deshalb überschätzt die Berechnung in Tab. 7.7a den Ge-
winn des Lizenzgebers und damit die Steuereinnahmen des deutschen Fiskus. 
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(2) Deutscher Lizenznehmer, ausländischer Lizenzgeber 

Tab. 7.7b zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Lizenzgebühren, falls der Lizenznehmer in Deutschland und der Lizenzgeber im Ausland ansäs-
sig ist. 

Tab. 7.7b : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Lizenzgebühren – 
deutscher Lizenznehmer, ausländischer Lizenzgeber 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

94% 0% 0%

100% 100% 100%

nein nein ja

 (2) 
Lizenznehmer in Deutschland, 
Lizenzgeber im normal besteuerten Ausland

 (2.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000  

 (2.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 719  

 (2.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 225  

 (2.4) Steueraufkommen in Deutschland -281  

 (2.5) Steueraufkommen im Ausland 75  

 (3) 
Lizenznehmer in Deutschland, 
Lizenzgeber im niedrig besteuerten Ausland 

 (3.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000  

 (3.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 719  

 (3.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 285  

 (3.4) Steueraufkommen in Deutschland -281  

 (3.5) Steueraufkommen im Ausland 15  

Änderung
gegenüber Sp. (1)

Änderung
gegenüber Sp. (1)

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der gezahlten Lizenzgebühren, die ein deutscher Lizenznehmer
 bei der Gewerbesteuer geltend machen kann

 Anteil der erhaltenen Lizenzgebühren, für die ein ausländischer
 Lizenzgeber Steuern zahlen muss

 Ausländischer Lizenzgeber senkt die Lizenzgeb., sodass vom dt. Lizenz-
 nehmer gez. Lizenzgeb. nach Steuern wie vor der Reform resultieren

 

Quelle: Tab. 10.6b im Anhang. 
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Sp. (2a): Keine Senkung der Lizenzgebühren 

Gemäß Reformvorschlag III (Gewerbesteuerreform) muss zukünftig der deutsche Lizenznehmer 
für alle gezahlten Lizenzgebühren Gewerbesteuer zahlen: 

 Für den deutschen Lizenznehmer erhöhen sich dadurch die Lizenzgebühren nach Steuern 
deutlich.  

 Das deutsche Steueraufkommen steigt im gleichen Umfang.  

Sp. (2b): Senkung der Lizenzgebühren 

Der deutsche Lizenznehmer wird bei seinem ausländischen Lizenzgeber auf eine Senkung der 
Lizenzgebühren drängen mit dem Hinweis auf günstigere Angebote eines deutschen Lizenzge-
bers, den der deutsche Fiskus von der Gewerbesteuer gemäß Refomvorschlag III freistellt, und 
der deshalb die Lizenzgebühren senken kann, ohne seinen Gewinn nach Steuern zu verringern. 

In unserem Beispiel senkt der ausländische Lizenzgeber zur Erhaltung seiner Konkurrenzfä-
higkeit gegenüber einem deutschen Lizenzgeber die Lizenzgebühren soweit, dass durch die Ge-
werbesteuerreform die Lizenzgebühren des deutschen Lizenznehmers nach Steuern unverän-
dert bleiben: 

 Das deutsche Steueraufkommen steigt deutlich, weil der deutsche Lizenznehmer weniger Li-
zenzgebühren beim deutschen Fsikus steuerlich geltend macht.  

 Der Gewinn des ausländischen Lizenzgebers wird durch die Senkung der Lizenzgebühren 
verringert.  

 Dadurch sinkt das ausländische Steueraufkommen. 

(3) Ausländischer Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

Tab. 7.7c zeigt die Auswirkungen einer Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen 
Lizenzgebühren, falls der Lizenznehmer im Ausland und der Lizenzgeber in Deutschland ansäs-
sig ist. 

Sp. (2a): Keine Senkung der Lizenzgebühren 

Der deutsche Lizenzgeber muss nun für seinen aus den Zinserträgen erzielten Gewinn nur noch 
Körperschaftsteuer zahlen: 

 Der Gewinn des deutschen Lizenzgebers steigt nach Steuern stark an. 

 Das deutsche Steueraufkommen sinkt stark. 

Sp. (2b): Senkung der Lizenzgebühren 

In unserem Beispiel will der deutsche Lizenzgeber seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber ande-
ren Lizenzgebern verbessern. Deshalb gibt er seine durch die Gewerbesteuerreform niedrigere 
Steuerbelastung an seinen ausländischen Lizenznehmer weiter, indem er die Lizenzgebühren 
entsprechend senkt: 

 Der Gewinn des deutschen Lizenzgebers ist damit nach Steuern wieder genauso hoch wie 
vor der Gewerbesteuerreform. 
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 Das deutsche Steueraufkommen hingegen ist deutlich niedriger als vor der Gewerbesteuer-
reform, weil der Gewinn nun gewerbesteuerfrei ist und Körperschaftsteuer nur noch auf einen 
geringeren Gewinn gezahlt wird. 

 Der große Gewinner ist der ausländische Lizenznehmer, der nun deutlich geringere Lizenz-
gebühren nach Steuern hat als vor der Gewerbesteuerreform, die ihn doch eigentlich gar nicht 
betrifft.  

 Das Steueraufkommen im normal besteuerten Ausland steigt, weil der ausländische Lizenz-
nehmer weniger Lizenzgebühren steuerlich als Kosten geltend macht. 

Tab. 7.7c : Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Lizenzgebühren – 
ausländischer Lizenznehmer, deutscher Lizenzgeber 

 starke Erhöhung,  Erhöhung,  wenig Änderung,  Verminderung,  starke Verminderung 

(1) (2a) (2b)
Derzeit

100% 0% 0%

nein nein ja

 (4) 
Lizenznehmer im normal besteuerten Ausland,
Lizenzgeber in Deutschland 

 (4.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000  

 (4.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 750  

 (4.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 213  

 (4.4) Steueraufkommen in Deutschland 87  

 (4.5) Steueraufkommen im Ausland -250  

 (5) 
Lizenznehmer im niedrig besteuerten Ausland, 
Lizenzgeber in Deutschland

 (5.1) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren vor Steuern 1.000  

 (5.2) Lizenznehmer: gezahlte Lizenzgebühren nach Steuern 950  

 (5.3) Lizenzgeber: Gewinn nach Steuern 213  

 (5.4) Steueraufkommen in Deutschland 87  

 (5.5) Steueraufkommen im Ausland -50  

Änderung
gegenüber Sp. (1)

alle Werte in € Reformvorschlag III :
Gewerbesteuerreform

 Anteil der erhaltenen Lizenzgebühren, für die ein deutscher
 Lizenzgeber Gewerbesteuer zahlen muss

 Deutscher Lizenzgeber senkt die Lizenzgebühren, sodass er
 einen Gewinn nach Steuern wie vor der Reform erhält

Änderung
gegenüber Sp. (1)

 

Quelle: Tab. 10.6c im Anhang. 
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(4) Fazit 

Eine Gewerbesteuerfreistellung der gezahlten und erhaltenen Lizenzgebühren hat für Deutsch-
land eine Reihe von Vorteilen: 

 Deutschland erhält in jedem Fall Gewerbesteuern für die in Deutschland erwirtschafteten Li-
zenzgebühren. 

 Die Nutzung von Niedrigsteuerländern für die Verwaltung von Lizenzgebühren (z.B. Lizenz-
boxen in Luxemburg oder in den Niederlanden) wird weniger interessant.  

 Komplizierte Konstruktionen, wodurch schon heute in Deutschland erwirtschaftete Lizenzge-
bühren bei entsprechender Gestaltung über ausländische Zwischengesellschaften steuerfrei 
gestellt werden können, werden weniger interessant, da in jedem Fall in Deutschland Gewer-
besteuer für gezahlte Lizenzgebühren gezahlt wird. 

 Ausländische Lizenzgebühren können nun steuergünstiger in Deutschland verwaltet werden, 
da Lizenzgebühren nun generell gewerbesteuerfrei sind und nicht nur nach Nutzung spezieller 
Konstruktionen über reine Kapitalverwaltungsgesellschaften.  

 Durch Umsetzung von Reformvorschlag III wird also die Verwaltung von Lizenzen in Deutsch-
land zu Lasten der Niedrigsteuerländer gefördert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Reformvorschlag III (Gewerbesteuerfreistellung sowohl für gezahlte 
wie auch für erhaltene Lizenzgebühren) genau die gewünschten Wirkungen zeitigt. 

 

 

Es wurden in Kap. 6 und Kap. 7 rein national umsetzbare Maßnahmen gegen Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung erläutert, nämlich in Kap. 6 die Einführung einer Quellensteuer auf alle 
gezahlten Zinsen und Lizenzgebühren und in Kap. 7 die Einführung von Abzugsbeschränkungen 
für gezahlte Zinsen und Lizenzgebühren.  

Im folgenden Kap. 8 werden die vorgeschlagenen Maßnahmen miteinander verglichen. 


